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Ölten. 7. März 1929 Nr. 10 15 Jahrgang

Schweizer-Schule
Wochenblatt öer katholischen Schulvereinisunsen der Schweiz

Der „Pädagogischen Blätter" 36. Jahrgang

Für die Schriftleitung des Wochenblattes:
Z. Troxler, Prof.,Luzern, Billenstr. 14, Telephon 2I.LK

Jnseraten-Annahme, Druck und Versand durch den

Verlag Otto Walter A.-E. - Ölten
Beilagen zur „Schweizer-Schule":
Voltsschule - Mittelschule - Die Lehrerin - Seminar

Abonnements »Iahrespreis Fr. 1V.—, bei der Post bestellt Fr. 10L0
(Check VK 92) Ausland Portojusihlag

I N se r tio N S p re i S : Nach Spezialtarif
In«)«»: Es dämmert ^ Zahl oder Wort im Schulzeugnis — Musitbricf — Schulnachrichten — Ererzitien — Hilfs-

lasse — Eingelaufene Bücher im Februar — Bilcherschau — Beilage: Volk s schule Nr. 5.

Es dämmert
Es dämmert in den Kreisen der Freunde des

starren Staatsschulmonopols, langsam zwar, aber
doch zusehends und deutlich, daß die „neutrale
Staatsschule" von heute mit ihrem Monvpolcharak-
ter nicht in der Lage ist, die Aufgabe zu lösen, die

man von ihr als Erzieh ungs- und Bil-
bungs statte unserer Jugend fordern darf. Vor
kurzem ist in der „Neuen Zürcher Zeitung" (IS.
Januar 1929, Nr. 68) ein M. Z.-Artikel erschie-

ven, betitelt „Staat und Schule". Einleitend führt
der Versasser aus, wie die Schule ehedem eine

Institution der Kirche war, jetzt aber Staatsange-
legenheit geworden sei, die das geistige Niveau des

Volkes bestimme und „damit eine jener Verbin»
düngen zwischen den durch Gegensätze wirtschaft»
licher, konfessioneller und sprachlicher Natur ge-
schiedenen Gruppen" schaffe, ohne die der Staat
nicht bestehen könnte; die Staatsschule wirke auch

normierend auf das private Bildungswosen, „so-
weit sie es neben sich duldet", und bewahre
damit die Kinder der Privatschulen vor den Nach-
teilen einer mangelhasten und verfehlten Schulung.
— Man dürfte zu diesen Behauptungen da und
dort ein Fragezeichen setzen. Doch hören wir
weiter.

Im weitern wird gesagt, daß die Staatsschule
auch zu allerlei Aussetzungen Anlast biete. Sie sei

zu viel von der herrschenden Macht innerhalb des

Staates abhängig, ebenso von den materiellen
Staatsmitteln. „Und endlich nötigt der Grundsatz
der strengen Neutralität des Staates
allen religiös-weltanschaulichen Bekenntnissen ge-
genüber, sofern sie nicht mit Gesetz und Verfassung
kollidieren, die öffentliche Schule zum Verzicht
<st!f eine bestimmte weltanschauliche Hal-

tung und damit zur Preisgabe einer Position, die
ihr allein die volle Entfaltung der
in ihr liegenden erzieherischen Mög-
lichkeiten gestatten würd e." — Also die
sog. „neutrale Staatsschule" kann erzieherisch nicht
das leisten, was sie leisten sollte, eben weil sie

nicht religiös fundamentiert ist. In unserm Organ
ist diese Tatsache schon wiederholt ans Licht ge-
rückt worden, aber man hat in Kreisen der „neu-
tralen Staatsschule" immer versucht, sie wegzuleug-
nen. Jetzt vernehmen wir das Bekenntnis aus un-
verdächtig freisinnigem Munde.

Freilich, M. Z. fühlt diese Schwäche und die
sich daraus ergebende Konsequenz sehr wohl. Er
sagt an anderer Stelle, gleichsam zur Abschwächung
des vorhin erwähnten Mangels der „neutralen
Staatsschule": „Die Staatsschule wird ihre beste

Rechtfertigung immer vor allem darin finden, was
das Kind durch sie lernt. Als Erzieh ungs-
träger setzt sie die stärkern Erziehungsmächte
der Familie und gegebenenfalls auch der

Glaubensgemeinschaft voraus, und es

ist daher verkehrt und ungerecht, ihre charakterbil-
dende Wirkung an derjenigen der geschlossenen,

durch ein positives Bekenntnis oder durch den In-
ternatscharakter oder durch beides geschlossenen

Schule zu messen: denn der Bekenntnisschule oder
dem Internat steht nicht die Staatsschule gegen-
über, sondern immer Staatsschule plus Familie
und oft auch Kirche." — Aber es ist doch nicht
gleichgültig und nebensächlich, ob ein Kind seine

ganze Entwicklungszeit in der Atmosphäre „der
stärkern Erziehungsmächte" der Familie und der

Kirche zubringe, oder nur in den Nebenzei-
t e n, morgens und abends und dann und wann
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